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Antrag auf Vereinsmitgliedschaft 
Hiermit beantrage ich, nachfolgend „Antragsteller“, die Aufnahme von 

 mir selbst  meiner Tochter   meinem Sohn 

Name:  ___________________________ Vorname:  ______________________________  

Geboren am:  _________________ in:  ___________________________ Nationalität: _________  

Straße, Nr.:   ____________________________________________________________________  

PLZ, Ort:  ____________________________________________________________________  

Telefon:  ___________________________ Mobil:  ______________________________  

E-Mail:  ____________________________________________________________________  

als  aktives    passives  Mitglied in den SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 

Gesetzlicher Vertreter bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren: 

Name:  ___________________________ Vorname:  ______________________________  

Die Mitgliedschaft tritt in Kraft, wenn der Vorstand diese schriftlich (auch per E-Mail) bestätigt. Für die Mitgliedschaft 
gilt die Vereinssatzung. Der Mitglieds- und Trainingsbeitrag richtet sich nach der jeweils gültigen Beitragsordnung. 
Vereinssatzung und Beitragsordnung finden sich auf der Website des Vereins (www.blauerspringer.de). 

Die Mindestdauer der Vereinsmitgliedschaft beträgt 6 Monate. Eine ordentliche Kündigung kann schriftlich (auch per 
E-Mail) mit einer Frist von einem Monat zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres erfolgen. 

Die Mitglieds- und Trainingsbeiträge werden standardmäßig per SEPA-Lastschrift (s. Rückseite) eingezogen. Alternativ 
können die Mitglieds- und Trainingsbeiträge auch per Überweisung auf das Vereinskonto (s. u.) geleistet werden, 
wobei dann ein Aufgeld in Höhe von 5,00 € pro Überweisung anfällt. Dabei ist das Mitglied für die fristgerechte 
Zahlung zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Kalenderjahres verantwortlich. Die Zahlungsverpflichtung erlischt nicht 
durch stillschweigendes Fernbleiben vom Spiel- und Trainingsbetrieb. 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift mindestens eines gesetzlichen Vertreters nötig. Die gesetzlichen Vertreter 
erklären sich bereit, bis zur Volljährigkeit des Mitglieds die Beitragszahlung zu übernehmen.  

Der Antragsteller erklärt sein Einverständnis zur Speicherung, Übernahme und Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten des Mitglieds für Zwecke des Vereins gemäß Bundesdatenschutzgesetz. Für die Teilnahme des Mitglieds am 
offiziellen Spielbetrieb ist eine separate Meldung beim Schachbund NRW notwendig, für die der Antragsteller eben-
falls die Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten des Mitglieds abgibt. Darüber hinaus erklärt der Antrag-
steller sein zeitlich nicht befristetes Einverständnis, dass Fotos und Videos des Mitgliedes angefertigt, gespeichert, 
verarbeitet und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins in Publikationen verwendet werden dürfen. Dieses 
kann schriftlich (auch per E-Mail) beim Vorstand für die Zukunft widerrufen werden. 

Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 



 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschrift 

Hiermit ermächtige ich den SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Mitglieds- und Trainingsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten des Kontos 

IBAN:   ____________________________________________________________________________  

BIC:  ____________________________________________________________________________  

Name des Kreditinstituts: ____________________________________________________________  

Vor- und Nachname des Kontoinhabers: ________________________________________________   

durch SEPA-Lastschrift einzuziehen.  

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im SEPA-Lastschriftverfahren 
nicht vorgenommen.  

Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 


